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 Veröffentlicht am 17.03.1981

Norm

AngG §20 VIII1

Rechtssatz

Für die Einhaltung der Kündigungsfrist genügt es, wenn zwischen dem Zugehen des Kündigungsschreibens und dem

darin angeführten Kündigungstermin tatsächlich die volle Kündigungsfrist ungeschmälert zur Verfügung gestanden ist.

Unerheblich ist, wie dieser Kündigungstermin errechnet wurde und ob dabei allenfalls ein Rechtsirrtum über das

Ausmaß der im konkreten Fall einzuhaltenden Kündigungsfrist unterlaufen ist.
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